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Wenn das Recht auf Leben den elementaren Grundrechten uNserer Rechts-
ordnung gehört und Wenn die Kırchen dafür eintreten, Aann Ffreien sZe als freie
Kräfte UuUNserer Gesellschaft für UNSICTE elementare Grundwertordnung ein und
nehmen damait TW andere gesellschaflliche Gruppen allgemeinen ertbil-
dungsprozefs UNSCIYET Gesellschafl teıl. aul Mikat

acChnwor 2u mm LO 218
Die gut dreijäahrıge Auseinandersetzung die Reform politisch-parlamentarische Varıante 1St 1m konkreten Fall

auf absehbare eıit nıcht vorstellbar. Um das NEeUE (Ge-des Abtreibungsstrafrechts ISt, wenıgstens parlamentarisch,
vorläufig eendet. War trıtt das HEGUE Gesetz, nachdem serz wurde VO  - der soz1al-lıberalen Koalıition gekämpft.
das Bundesverfassungsgericht dem Antrag des Landes Die FDP gZing o  s die Masse der SPD folgte 1m
Baden-Württemberg auf einstweılıge Anordnung IL- Troß, aber mıt wachsender Entschlossenheit. Mıt 760
gegeben hat, zunächst nıcht voll in raft (vgl ds Heft, Stiımmen beim etzten gCn des Widerspruchs des Bun-

522) YSt der Ausgang der Verfassungsklage der Pal- desrats notwendig gewordenen Durchgang durch den
lamentarıischen Opposıtion und der VO  S der CDU/CSU Bundestag Warlr die Mehrheıit für die Fristenregelung
regıerten Länder wird die endgültige Entscheidung über o größer als Allerdings wiederum nıcht
die Anwendbarkeit oder Nichtanwendbarkeit des (zeset- groß, da{fß jene PD-Vertreter echt behielten, die nach
Z.es bringen. Die rage der Zustimmungsbedürftigkeit der Abstimmung feststellten, das Argument VO  3 der Spal-
durch den Bundesrat steht ebenfalls noch ZUr Klärung eung der deutschen Oftentlichkeit durch iıne knappe

Mehrheit sel 1U  — hinfälliıg, angesichts dieses Ergebnissesbeim Verfassungsgericht Noch 1St das Ergänzungs-
könne davon keıine Rede mehr sein. Dıie Fronten verhär-ZESCTZ, das die Übernahme der Kosten des Schwanger-

schaftsabbruchs durch die Versicherungsträger regelt, 1 sıch gutgemeıinter Vermittlungsversuche VO:'  -

außen. Sıe lıeben bıs zuletzt, W1€e S1€e sıch be] der zweıtenBundesrat anhängıg. Der Vorsitzende der Deutschen
Bischofskonferenz habe bekräftigt, die Kırche werde sıch und dritten Lesung darstellten. Eın einz1iger U-Ab-
Mit eıner Fristenregelung „nıemals abfinden“. Der Vor- geordneter stimmte für die Fristenlösung, 1n der SPD

schrumpften deren Gegner bıs auf eın halbe Dutzend —sıtzende des ZdK hat angekündigt, INAan werde „ohne
Resignatiıon mı1t allen zulässıgen Miıtteln weıter kämpfen SAMMMECN ; die große Mehrheit der Anhänger des Müller-
und datür eintreten, dafß der heutige Beschlu{fß des Deut- Emmert-Indikationsmodells gZing (wıe der HE Bun-

desjustizmiınıster Hans-Jochen Vogel) spürbaremschen Bundestages wieder rückgängıg gemacht wird“ och
1St ohl eher mıiıt eıner eingrenzenden Interpretation als ruck der eigenen Fraktion ZUuU Fristenmodell über: bei
MmMit einer Aufhebung des Fristenregelungsgesetzes durch der FDP blieb Bundesernährungsminister Josef Ertl als

einzıger Gegner der Fristenregelung übrig.das Bundesverfassungsgericht rechnen. Und sınd GeE-
einmal ın raft reten, können sı1e me1st LUr dann

rückgängig gemacht werden, Wenn siıch die politischen
und sachlichen Voraussetzungen grundlegend geändert Fın schlechtes Gesetz
haben und sıch LCUC Einsichten durchsetzen. Das Miıttel
eines Referendums steht uns AUuSs politischen CGsrün- Es hat 1U  —_ wen1g Sınn, noch einmal über Prozeduren und
den nıcht Zur Verfügung, und selbst ıne MIt absoluter Stimmen räsonıeren. Doch ıne Art Bilanz der langen
Mehrheit regierende CDU-Regierung würde politisch Auseinandersetzung 1St ın der Rückschau und 1m Blick auf
schwer haben, das novellierte (Gesetz einschneidend das, W 4ds das (esetz äandert bzw W 4a5 bedeutet, ohl
verändern. ıne andere in die gleiche Rıchtung wirkende angebracht. Mıt den unmittelbaren und den erwarten-
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den Auswirkungen beschäftigt sıch das Interview dieses ann Selbstverständlich ann INnan aus unserer Sıcht nıcht
Hefttes (vgl 345) Hıer siınd ein1ıge „politische“ Fak- bevölkerungspolitische Kriterien für oder das Ab-
O:  n, die Zustandekommen des Gesetzes beteiligt treibungsstrafrecht heranziıehen, 1ber iINan möchte meınen,
1, anzusprechen. daß gerade manche Beftürworter der Fristenregelung Aaus
Zunächst Z Gesetz selbst. Man braucht ohl keine ihren Denkgewohnheiten heraus, auch für eın solches
Hemmungen haben, wenn In  z feststellt, das (Gesetz Argument übrıg hätten.
se1l nıcht ıcht 1Ur rechtlich schädlich, sondern se1 poli-
tisch falsch Rechtlich schädliıch ISt CS, weil der (Gesetzestext
nıcht hält bzw nıcht halten kann, W as sıch manche seiner Eın Grundsatzkonflikt
Promotoren versprechen. Man kann nıcht, auch für ıne be-
stiımmte Frıist nıcht, VO Rechtsschutz absehen, Wenn INa  — Natürlıch 1St durch alle die hier SENANNTEN Faktoren das
die Beteuerung nımmt, iInNnan wolle Abtreibungen Ver- Problem Abtreibung weder 1m Prinzıp noch de tacto DGrhındern un: das ungeborene Leben schützen. uch WEeNnn regelt. Es Z1Dt Notfälle, un: X1bt existenzbedrohende
gerade iın dieser aterıe das Stratfrecht NUur beschränkt Konflikte 1M Falle VO  ; Schwangerschaften. ber alle diese
wirksam 1St, wiırd iINnan dem CDU-Abgeordneten ÖOtto Konflikte ließen sıch 1n einem Katalog mediziıiniıscher Not-
enz Recht geben, WEenNnn 1ın der Bundestagsdebatte ZUr Jagenindikationen, ın die seelische und soz1ıale Elemente
zweıten Lesung teststellte, die strafrechrtliche Drohung mitaufgenommen sınd, einbeziehen. Zu rechtfertigen 1St
wirke ZWAar nıcht vollkommen, „aber sı1e wirkt jedenfalls ıne Fristenregelung 1Ur dann, WenNnn INnan grundsätzlıch
besser als keine strafrechtliche Drohung“. Wer 1n der die Persönlichkeitsrechte der Schwangeren taßt, daß
Beratung eın besseres Miıttel tür den Schutz des Ungebore- INan jeden gesellschaftlichen Zwang ZUr Austragung eıner
LEeN sieht als 1m stratrechtlichen Schutz (darüber lıefße sıch nıcht gewollten Schwangerschaft als Verletzung der Selbst-
noch ehesten streiten), der müßte sıch für eın y k- bestimmung der Frau, SCENAUCI als Verletzung iıhrer DPer-
SAMEeEeTEes Beratungsverfahren einsetzen, als das bestehende sönlichkeitsrechte ansıeht. Der Jjetzıge Bundesinnenminister
Gesetz kennt. Solange beratender un: den Eingriff VOTLI- Werner Maihofer, eıner der radıkalsten Vertechter der
nehmender Arzt miıteinander iıdentisch sSeıin können un Fristenregelung, hat iın der Debatte bei der zweıten
das Beratungsverfahren VO  3 der möglichen Durchführung und dritten esung 1mM deutschen Bundestag zweıimal mıiıt
des Abbruchs nıcht auch zeıitlich wird, kann dankenswerter Deutlichkeit ausgesprochen. In der Zzweıten
VO  — einer abtreibungsverhütenden Beratung nıcht SCSDPIO- Lesung erinnerte Maihofer einen Satz des früheren
chen werden. Da hılft auch nıcht, wenn INa  _ die posı1- nıedersächsischen Justizminısters Arvid V“O  , Nottbeck be1
tiven Seıten, die abtreibungsverhindernde Ziel- der Diskussion über die ethische Indikation 1m Jahre 1962
SETZUNg des Beratungsverfahrens, iın das (Gesetz schreibt. Dieser hatte damals erklärt, die Zulassung der ethi-
Es 1St und bleibt nıcht mehr als ıne (vermutlich 1Ur poli- schen Indikation, also Straffreiheit bei aufgezwungener
tisch bewertende) Absıichtserklärung. Schwangerschafl, se1l „ein Gebot der Menschenwürde“.

Maıiıhoter stellte 1U  e die „entscheidende rage“, ob das
Das (Gesetz 1St aber auch politisch talsch Es 1St WAar 1n nach uUuNnseren heutigen Wertüberzeugungen w 1e damals 1m
fast allen Industrieländern 1ne ziemlıch gleichlaufende Falle der au]gezwungenen Schwangerschaft nıcht auch für
Tendenz Z Liberalisierung des Schwangerschaftsabbruchs den Fall der ungewollten Schwangerschafl gelte. „Anders
testzustellen, aber das macht noch Jange nıcht ıne tast gefragt, können und dürfen WIr eigentlich VO Rechts
totale Liberalisierung, W1e S1e durch die Fristenregelung n durch gesetzlıche Strafandrohung ıne Tau auch
verwirklicht wiırd, plausıbel. Wır leben 1n eiınem politisch ıhren Wıllen zwıngen, eın Kınd gebären?“ An
un: erzieherisch z1emlıch aufgeklärten Lande Die sexuel- der AÄAntwort auf die rage entscheide sıch für ihn, ob INan

len Tabus siınd ZuLt W1e durchbrochen. Wirksame Ver- sıch etztlich für ıne Fristenregelung oder für iıne Indıi-
hütungsmittel siınd allgemeın zugänglich, und die Einwoh- kationslösung entscheiden musse. In der dritten Lesung
NeTr eınes mitteleuropäischen Staates sınd heute auch 1ın der verdeutlichte seinen Standpunkt ın einer Antwort auf
Lage, davon Gebrauch machen. Es 1St nıcht einzusehen, ıne Intervention VO  s Protessor Paul Mikat, diesmal ohne
Ww/1€e be] weitgehend gelungenem Abbau VO  e} Armut und rage Die Betürworter der Fristenregelung würden der
sozıialer Benachteiligung 1m gegenwärtigen Stadium der Menschenwürde, der verantwortlichen Selbstbestimmung
Entwicklung des prokreativen Verhaltens und angesichts der Frayu als „Subjekt A2UuUsSs eigener Entscheidung“ einen
des aktuellen Wissensstandes über Regeln un: Mittel der hohen Rang yeben, „dafß WI1r 1m Hinblick aut die ersten

Empfängnisverhütung, ıne Fristenregelung als „PTOSTCS- drei Monate dahin kommen, da{ß die Mutter nıcht VOonNn

siıver“ Gesetzestext verkauft werden kann. Auch bevölke- (sesetzesn CZWUNSCH werden darf, ıhren Wil-
rungspolitisch erscheint eın solches (jesetz mehr als frag- len eın ınd gebären“. Hıerin liege, Maıiıhofer, der
würdig. In einer Periode, siıch 1n unNnseren Breitengraden Grundunterschied.
allmählich ein deutliches Bevölkerungswachstumsdefizit
abzeichnet, müßte, möchte INa  } meınen, der Gesetzgeber Um ıne Neuinterpretation des Verhältnisses VO  e Artikel
alles vermeiden, W as den Abwärtstrend noch verschärten (Unantastbarkeit der Würde des Menschen) und Artikel Z
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Absatz des (Recht aut Leben un: Gesundheıit) Zing 1St. Als dann iın der gegenwärtigen Legislaturperiode die
also be] den überzeugtesten Befürwortern der Fristen- Lesung anstand, zeıgten sıch unterschiedliche Tenden-

regelung und nıcht die Frage, WwW1€e ungeborenes Leben Z Sıe artiıkulierten sıch deutlich zwıschen der ersten und
besser geschützt werden kann. Der Streit zwıschen den Zzweıten Lesung. Vertreter der Fristenregelung haben noch
Befürwortern eiıner rechtsethisch vertretbaren Indikatio- beim etzten Durchgang 1mM Bundestag 1N diese Wunde
nenregelung und den Vertretern der Fristenregelung, Z1ing und erklärt, eın Kompromi{ß se1 auch deswegen
Also nıcht unterschiedliche Wege, die ZUuU gleichen nıcht möglıch BCWESICH, weil die Indikationenmodelle
Ziel (Schutz des Lebens) führen sollten, sondern das 7iel weıt auseinandergingen. Doch WAar dies vermutliıch nıcht
Wr unterschiedlich bzw gegensätzlich: 1n eınem Fall das eigentliche Problem. Es gyab 1U  3 einmal Abgeordnete
Schutz des Ungeborenen Berücksichtigung in den Unionsparteıen, die sich dem Von der katholischen
Konfliktfälle für die betroftene Frau, 1m anderen Fall die Kirche gesteckten Rahmen verpflichtet ühlten als
Vorordnung einer Vapc interpretierten Würde des Men- andere. Dadurch entstanden Handikaps für die Oppost-
schen, die die „Selbstbestimmung“ als Fremdbestimmung t10N. ehr als eın Abgeordneter der CQCDU 1eß durch-
über das Ungeborene einschlıiefßt, VOTLT das Recht aut Leben blicken, da{fß die Argumentationsweise der Kirche tür das,
des Ungeborenen. In den Interventionen VO  3 Maihofer W as politisch galt, nıcht sonderlich hilfreich

S aa und VO'  3 anderen FDP- un: SPD-Abgeordneten 1St auch Wa  i In Wirklichkeit die Dinge ohl noch kompli-
klar Zu Ausdruck gekommen, da{fß INa  e} 1n dieser Schwer- zierter. Hätte das Gewissen, auf das InNnan sıch beiım Zu-
punktverschiebung einen „Wandel der Wertüberzeugun- standekommen des (jesetzes ständiıg berief, wirklich den
gen sıeht, dem INa  3 sich anschließen 1l Dies WAar der hohen und ausschließlichen Rang gehabt, das INan ıhm
eigentliche Konflikt, den bei dem jetzt verabschie- billıgte, dann hätte auch iındırekter Fraktionszwang Ver-

deten (sesetz geht Es 1St eın Konflikt, ın dem sıch N- mieden werden mussen. Die verschiedenen Modelle hätten
sätzlıiche Überzeugungen über Grundwerte des gesellschaft- besser nıcht sechr Angelegenheıit der Fraktionen sein
lichen Zusammenlebens anzeıgen. Es WAar deswegen ohl sollen, die Vertechter der verschiedenen Modelle hätten
nıcht mehr als ıne captatıo benevolentiae, WEenn der Rats- ıhre Anhänger QqUuCI durch die Fraktionen suchen mussen.
vorsitzende der EKD, Landesbischof Helmut Claß, bei Vermutlich hätte siıch dann auch dieser oder jener CDU-
seiınem etzten Versuch einen Kompromißß beim urch- Abgeordnete für die Fristenregelung erwarmt, und in der
SaNS des Gesetzesentwurts beım Bundesrat un beim Ver- SPD hätten sıch jene Kräftte besser artikulieren können,
mittlungsausschuß teststellte: Eın echter Kompromifß ZW1- denen dıe Fristenregelung 1m Grunde unbehaglich WAal.

schen Vertretern der Indikationenmodelle und den Ver- Gerade 1n eiıner 1in Grundwertüberzeugungen gespaltenen
echtern der Fristenregelung hätte sıch finden lassen. Von Gesellschafl dürfte der demokratischen Kooperatıon
„einer nahezu vollständigen Übereinstimmung in grund- zwıschen den Parteıen, VO  - der ıne Demokratie weilit-
sätzlichen Fragen“ konnte wirklıch keine Rede se1ın. Und gehend lebt, nıcht dienlich se1n, wenn solche Grundwert-
das vielgerühmte Nıveau der Auseinandersetzung bei der konflikte gegeneinander und nıcht qUuCr durch die Parteien
zweıten und dritten Lesung estand nıcht ın der allseitigen ausgetragen werden. ber abgesehen davon 1St Be1-
Schlüssigkeıit der vorgetragenen Argumente oder in einer spıel der gegenwärtigen Oppositionsparteien deutlich
irgendwiegearteten Grundübereinstimmung, sondern 1n yeworden, daß CNSC Zusammenhänge zszchen Partei-
der Tatsache, daß dieser Grundsatzkonflikt aller Ver- zugehörigkeit und Kirche kein geeigneter Transmıissı1ons-
nebelungsversuche ın unpolemischer, 1aber klarer orm AUS- rıiemen für die Überführung telsentfester moralischer
gesprochen wurde. Grundsätze 1n die Gesetzgebung sind. ıne gröfßtmögliche

Unabhängigkeit der Parte1 gegenüber der Kirche 1St NOLT-

wendig für die Erfüllung des eigenverantwortlich durch-
zuführenden politischen Auftrags. Prot Kurt BiedenkopfFolgen für das Verhältnis

Parteien | San z } Kıirche hat unlängst ın einem Interview dunkel formuliert,
seine Parte1i musse heute die ethisch-weltanschaulichen

Anzusprechen 1St aber noch mehr das Zustandekommen Grundlagen, die früher Von den Kirchen übernommen WUurLr-

des (esetzes. meıne damıt nıcht die problematische Pro- den, selbst entwickeln. Auch Wenn INa  — Bedenken
zedur nach dem 505 „K.-o.-System“, das zweiıtellos die eın solches (vermutlich nıcht intendiertes) treischwebendes
Fristenregelung begünstigt hat,; sondern das Verhalten der politisches Parteichristentum hat, wirc 9058  S der Selbst-
Parteıen un die Konsequenzen für das Verhältnis Z7IY1- verständlichkeit zustımmen, daß Politiker AusSs christlicher
schen Parteıen und Kirche. Verantwortung AUS eıgener Verantwortung formulieren,

W as S1e politisch vertreten haben Hıer dürftte die Aus-
Dıie CDU/CSU hat sıch während der fünften Legislatur- einandersetzung den 218 eın Stück ayeıtere Loslösung
periode, als ıne Indikationenregelung noch Chancen der Unionsparteı:en V“O  > indırekten Verflechtungen miıt der
hatte, sehr zurückgehalten. Es 1St schwer Z beweisen, aber Kırche edeuten. Insofern 1St aller gewaltigen Unter-

recht plausibel, da{ß in dieser Zurückhaltung iıne der schiede in der Intensität der Biındungen und 1n der Trag-
weıte der Sache die Sıtuation nach der Verabschiedung derMitursachen für den Erfolg der Fristenregelung sehen
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Fristenregelung nıcht unähnlich der VO  } Kirche und christ- schen Beratung tätıg sınd, miıt entschiedenem un zZzuUuU

lich-demokratischer Parteı nach dem Referendum über das Teıl bewundernswertem Eınsatz die Fristenregelung
Ehescheidungsgesetz iın Italien. Größere Distanz mußte gewehrt. Die überwiegende Zahl derer, die sıch
der Kirche nıcht schaden, das Ergebnis muüßte nıcht Ent- aktıv Leben der Kirche beteiligen, stutzten un: billig-
fremdung, könnte Versachlichung se1n. ten dieses ngagement. Keıine ruppe WAar geschlossen

die Fristenregelung w1e die deutschen Katholiken.
Wirkungen anderer Art ergaben sıch ftür das Verhältnis Sıe haben sıch MI1t ıhren Argumenten beım Gesetzgeber
“O  s Kirche UN Koalitionsparteien. Zur FDP, der aupt- nıcht durchgesetzt. Müussen WIr NU umdenken? In einıgen
inıtıatorın, xibt gegenwärtıg oftenbar keine tragfähigen Punkten Ja, iın anderen neıin.
Brücken. Sınd die Beziehungen schon durch die FDP-
Thesen ZU Verhältnis taat—Kirche getrübt, wurde In der parlamentarıschen un: außerparlamentarischen

durch die Fristenregelung zusätzlıch belastet. Eın Debatte untergründige Vorwürfe VO  ; emanzıpa-
der katholischen Kirche gegenüber wenı1g freundlicher tionsbewuften Beftürwortern der Fristenregelung hören,
Unterton WAar tür die Debattenbeiträge AUS der FDP die u. der Kirche vorhalten, S1e betreibe authals Politik,
kennzeichnend. Vermutlich 1St ihr einer Verständigung wenn das ungeborene Leben ın rage steht, S$1e VEISASC
Mi1Lt der Kirche als solcher wen1g gyelegen. Sıe sucht iıhre aber, Wenn das Geborene schützen gilt, sS1e habe
Sympathisanten lieber den VO  3 der Kirche „CINAN- wen1g Verständnis eLtw2 für Wehrdienstverweigerer, zeıge
zıpıerten“ Katholiken. Das Verhältnis ZUur SPD wird überhaupt wen1g Eıinsatz für den Frieden, leiste
durch die Fristenregelung in einem Augenblick belastet, wenıg Hıiılfe (beı dem hohen Kirchensteueraufkommen)

INa  e} über das Stadium unsıiıcherer Tuchfühlung noch für die soz1al Schwachen un:! diskriminiere 1in Not SC
nıcht hıinausgefunden hat Der Rückschlag 1St beträchtlich. tene Frauen, ledige Mütter; S1e habe schließlich
Bedauern werden diesen alle diejenigen, die einer welt- soz1iale Ma{fßhnahmen erst entdeckt, als das Strafrecht ZUr:

anschaulichen Entrümpelung der SPD als Volksparteı Debatte stand. Mıt diesen Vorwürfen annn die Kirche
ebenso ınteressiert siınd W1e einem emotionsfreıen (ze leben Sıe soll und braucht sich eın schlechtes Gewissen
spräch zwiıschen SPD un: Kirche Doch der Rückschlag aufreden lassen. Sıe hatte ıhre Fehler und ıhre geschicht-
chaflt wenıgstens klare Verhältnisse. Der rühere Bundes- lıchen Sündentälle iın Sachen Menschlichkeit, sS$1e hat INanl-
kanzler versı  erte noch Monate VOL der Wahl 1972 VOTL chen Ballast abzuwerfen (z. B das kirchliche Nıiıchtehe-
katholischen Journalisten, da{fß „dieser Entwurf“ (gemeınt lıchenrecht revıdıeren), sS$1e wırd keinen Oouvernanten-
WAaTtr die Fristenregelung) keine Mehrheit erhalten werde. haften Gefallenen-Mädchen-Stil pflegen un: ıh sıch auch
Im Entwurf der ersten Regierung Brandt wurde die nıcht autschwatzen lassen, doch urchaus selbstbewußfßt
Fristenregelung noch für verfassungswidrig gehalten. Be1 auf die verantwortliche Verwirklichung VO  —$ Sexualbezie-
der zweıten Lesung plädierte und stimmte der ehemalige hungen hinweisen (wıe das Arbeitspapıier der Synode
Kanzler selbst datür Der Jjetzıge Bundeskanzler beklagte über Sexualıtät tut) Sıe braucht sıch ın Deutschland auch
sıch, bevor sein Amt antrat, das Verhältnis den Kır- nıcht ständig „Humanae vitae“ vorhalten lassen. Ihr
chen hätte sıch allmählich sehr gebessert gehabt und LLU  — se1 Eınsatz ın der Ehe- un: Familienberatung 1St beachtlich
1n etzter eıt dies alles wiıieder kaputt Er selbst Für Frauen in Not hat s1e mehr Hıltfe geleistet als die
1aber gehört den SPD-Abgeordneten, die den ersten meısten iıhrer Kritiker wiıssen, sowohl durch Verbände wıe
Fristenentwurf unterzeichneten. Herbert Wehner, viel- durch kirchenamtliche Hılte Sıe wird sıch hoffentlich nıcht
seitig das Verhältnis seiner Parte1 ZUuUr katholischen einreden lassen, 1U  - musse s1e e1n Großteil ıhrer diakoni-
Kiırche bemüht, versicherte den Vorkämpferinnen der schen Hıiılfe auf Schwangerschaftsberatung als GegengiftFristenregelung, S$1e als Frauen könnten sıch auf die SPID die straffreie Abtreibung Onzentrieren. Sıe wiıird
verlassen, und setiztie alle acht un allen Einfluß ein,

seine Fraktion geschlossen für die Fristenregelung möglichst viel Hıiılte einsetzen Abtreibungen VelI-

hındern, aber s$1e wırd wıssen, daß Abtreibungen, beson-
einzusetzen, daß hre Verabschiedung nıcht gefährdet WAar. ders wenn S1€e legalisiert sind, nıcht NUr in Konfliktftällen
Man al auch da fragen, ob maxıiımale Taktik schon vorkommen eın sachkundiger Rat hilft me1st ohl NULr
optimale Strategıe (auch 1M Sınne der ersten Regierungs- ın solchen. Sıe wırd VOT allem jene Frauen schützen
parteı) 1St ber INa  - kennt sıch NUu  - besser. Eınem red-
lıchen Verhältnis dürfte da nıchts mehr entgegenstehen. haben, die 1U  3 dem stärkeren Druck ıhrer Schwängerer

und Angehörigen ausgesetzt sind, aber s1e wird sıch VeI-

mutlich nıcht VO' Eiter jener beeindrucken lassen, die den
Kirchen gerade die Beratung 1im Rahmen des euenNn 218

onsequenzen für die Kırche selbst als ureigene Aufgabe der treien Träger anempfehlen un:
damıt auch die rage VO  3 Erfolg und Mißerfolg der era-

Etwas apcnh 1St schließlich Z Verhalten der eigenen tung auf S1e abwälzen, aber selbst auf dem Wege der
Kirche. Ihre Führung, die Bischofskonferenz, das Zentral- Gesetzgebung auf soz1iale Schutzmaßnahmen warten las-
komitee der deutschen Katholiken, hat sıch in Verbindung SCH. Hıer hat die Kiırche Verstärkung und nıcht Umdenken
mıiıt Räten und Verbänden und denen, die 1ın der praktı- und Umplanen nötıg.
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Aus anderen Gründen un iın einer anderen Perspektive Bedenken seıtens der Kirche) ıne Lösung gefunden WeTl-

dürtte Umdenken freilıch nıcht umgehen se1in. Die den können. Man hätte den Befürwortern der Fristenrege-
Kiırche hat 1n ıhren öffentlichen Stellungnahmen bıs zuletzt Jung Wasser abgegraben und WwWaAre einer Regelung

jede über die streng der eın medizinische Indika- gekommen, die wirklich der Sache un ıcht 1Ur dem
t1on hinausgehende Indikationenregelung Front gemacht. Namen nach (etwa 1m Gegensatz ZU spaten Müller-
Dabei entstand der Eindruck, da{ß die kirchliche Führung Emmert-Modell) keine Fristenregelung 1m Mantel eines
ZWAar sehr ohl 7wischen Sıtten- un: Strafgesetz Nier- Indikationsmodells ware. Dıie Sıtuation der soz1ial-lıibera-
scheiden weıß, daß s1e aber 1mM Falle der Abtreibung len Koalition WAar während der etzten Legislaturperiode
argumentiert, als ob 1n dieser aterıe Sıttengebot un: bekanntlich recht prekär. Man WAar damals be] Regierungs-
strafrechtlicher Schutz sıch weıtestgehend, wenn nıcht und Parteistellen (wenıgstens bei der SPD) 1mM Blick auf
ganz decken müßten. Dıie rage, ob der Gesetzgeber nıcht den Wiähler ırchlichen Wertvorstellungen gegenüber noch
sıttlıch vertretbar handle, WenNnn in schweren Konflikt- hellhöriger. Nach dem Wahlsieg der Koalıition bedurtfte
fällen ber den Rahmen streng gegeneinander abwägbarer solcher Rücksichten nıcht mehr. Die Chance einer
Rechtsgüter hınaus VO  —$ der Anwendung des Stratfrechts akzeptablen Regelung diesseits der Fristengrenze WAar da-
absıeht, wurde ıcht wirklich durchdiskutiert. Dıie kırch- mıiıt auch politisch verspielt.
ıche Führung mochte mıiıt echt der Meınung se1in, S1€e
habe kompromißlos siıttliche Grundsätze vertreten, sSe1 Darüber hinaus mussen WIr uns fragen, ob WIr katholi-
nıcht ihre Aufgabe, polıtische Kompromıisse ANZUFESCNH. scherseits nıcht schon 1mM Blick auf die Durchsetzung der

moralıschen Grundsätze unzureichend argumentiert haben
Dagegen Warltr 1M Prinzıp nıchts einzuwenden. Das Frag- Selbstverständlich mußte wieder un wıieder ZESAaZL un
ıche etzten Appell des EKD-Ratsvorsitzenden War nötigenfalls eingehämmert werden, daß die Tötung des
Ja gerade, dafß dort eın Kompromiß bis ZU außersten Ungeborenen Vernichtung menschlichen Lebens 1St, die
gesucht, auch die prinzıpielle Straftreiheit der Tau nıcht 1Ur christlicher Auffassung, sondern dem echt auf
akzeptiert wurde, NUur die Fristenregelung abzuwen- Leben wiıderspricht und damıt den tragenden menschlichen
den, obwohl damiıt das übrig gebliebene Indikationen- Grundwert verletzt. Vielleicht wurde gerade dadurch
modell 1in den Wirkungen einer Fristenregelung zumındest aller Hıtze der Polemik wenıgstens be]l sensibleren Teilen
gleichgekommen ware. ber die Frage, ob der Gesetzgeber der Bevölkerung ıne difterenziertere Finsıcht 1n den S1tt-
in schwerwiegenden Konfliktfällen VO  - der Anwendung lıchen Rang der rage erreicht. Auch insotern WAar die
VO Strafdrohung absehen kann, 1St eben keine rage des Auseinandersetzung des Endergebnisses nıcht vergeb-
politischen Kompromisses, sondern präzıse der Versuch, lıch ber haben WIr katholischerseits, indem die straf-
das Eigengewicht des Strafrechts rechtsethischen rechtliche Seite VO  3 der moralhschen Wert- oder Unwert-
Gesichtspunkten würdigen. Im Kern heißt das, der frage iın der Auseinandersetzung nıcht genügend abgeho-
Staat mufß ZWAar siıttlıche Grundlagen, die das Exıistenz- ben wurde, uns nıcht ein Stück weıt die Frucht der
recht des Menschen betreftfen, stratfrechtlich schützen. Er eigenen Argumentatıon gebracht? Haben WIr iındirekt
kann 1ber ın schweren Konfliktfällen VO  —_ der Anwendung nıcht O  d selbst dazu beigetragen, da{fß die Unterschiede
VO  e’ Strafe, und ZWAar 1m (Gesetz und nıcht nu  — durch den zwıschen Strafrecht und Sıttengesetz und damıt der eth1-
Rıchter, absehen. Er muß aber diese Konflikrtfälle mOg- sche Grundtatbestand des Abtreibungsverbots vernebelt
lıchst klar umschreiben, damit mıiıt der Ausnahme iın Praxıs wurde? Da hier ıne konsequente Abhebung unterblieb,
und Theorie nıcht die Anwendung des Prinzıps selbst — jedenfalls nıcht hinreichend verständlich gemacht wurde,
nıchte gemacht wiırd. Dıie Kiırche verbliebe mıiıt einer solchen ne1gt der Durchschnittsbürger mehr dazu, ım Ergeb-
AÄArgumentation durchaus auf ıhrem eıgenen Felde, s1e ließe NLS auch ethisch nıcht SIrCN S nehmen, W as strafrecht-
aber zugleıich denen, die das Gesetz polıtisch-parlamenta- ıch „erlaubt“ ist.: Hıer hat die Kırche 1U  3 dringend Ver-
risch realisıeren mussen, Raum, auf rechtsethisch einwand- säumtes nachzuholen. Eın Hirtenbriet gerade diesem
freiem Boden, das gesetzgeberisch Möglıche, für das ıe Punkt ASTt angekündıgt. Er ertüllt ıne Notwendigkeit.
zuständıg sınd, realisieren. Doch besser ware 65 SCWESCIL, mMan hätte 1n der Auseıin-

andersetzung selbst schon nach sıttlıchen und strafrecht-
Zu spater Stunde schien InNnan einen medizinısch fundierten liıchen Gesichtspunkten diferenzierter und konkreter
Indikationenkatalog (unter BASCHIER der medizinısch- gesprochen. Man hätte dann wenıgstens ıne kleine Chance
soz1ı1alen Indıkation) nach dem Modell des deutschen Ärzte- gehabt, auch be] solchen verstanden werden, die Kır-

“O: Herbst 1973 als vertretbar tolerieren wollen chen für gewöhnliıch nl  cht VO  ; ınnen kennen. Vielleicht
Hätte INa  a VO  j Anfang rechtsethisch, VO  3 den Aufgaben ware dann des Fehlens einer einheitlichen Meı-
des Strafrechts her, argumentiert, ware dieser Lösungsver- nungsbildung 1n der evangelıschen Kirche, nıcht be] eınem
such vermutlich bereits 1n eiınem rüheren Stadium auf- ersten, 1mM Grunde gescheiterten, Versuch gemeınsamen
getaucht, jedenfalls hätte dann 1mM Stadium der Auseıin- Sprechens geblieben. ber vielleicht verhiılft uns das Er-
andersetzung MmMIt dem ersten Retferentenentwurt Aaus dem gebnı1s, W1€e 1U  — vorliegt, einer (Gewissens-
Bundesjustizministerium (auch Berücksichtigung der erforschung. Seeber
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